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Antrag der CDU-Fraktion und der FDP/FW Fraktion zu TOP 6 „Struktur-
wandel“ der 76. Sitzung des Regionalrates 04.04.2019 
 

„Strukturwandel schon jetzt regionalplanerisch gestalten“ 
 
Die CDU-Fraktion und der FDP/FW Fraktion beantragen, dass der Regionalrat wie folgt be-
schließt: 
 

1. Die Verwaltung wird beauftragt, in Abstimmung mit der Zukunftsagentur Rheini-
sches Revier und weiteren Akteuren, insbesondere der Stadt Mönchengladbach 
und dem Rhein-Kreis Neuss einschließlich dessen Städte und Gemeinde einen 
Masterplan zur räumlichen Entwicklung des zukünftig nicht mehr unter Bergrecht 
liegenden Raumes des Rheinischen Reviers im Planungsraum Düsseldorf zu erar-
beiten.  

 
2. Die Verwaltung wird beauftragt, bei der Aufstellung des Regionalen Gewerbe- und 

Industrieflächenkonzeptes die zusätzlichen Flächenbedarfe insbesondere für Ge-
werbe- und Industrieflächen zur Gestaltung eines bruchfreien Strukturwandels zu 
berücksichtigen und über Regionalplanänderungsverfahren entsprechende Flä-
chen im Regionalplan zu verorten. 

 
 
Begründung: 
 
Auf Bundesebene werden derzeit mit den betroffenen Ländern und insbesondere unter in-
tensiver Beteiligung der nordrhein-westfälischen Landesregierung der Staatsvertrag und das 
Maßnahmengsetz zur Umsetzung des Abschlussberichtes der Kommission für Wachstum, 
Strukturwandel und Beschäftigung verhandelt. Zudem verhandelt die Bundesregierung mit 
RWE die Modalitäten des Ausstiegs aus dem Braunkohleabbau und der Braunkohleverstro-
mung. Die nachfolgenden Ausführungen stehen daher unter dem Vorbehalt der Regelungs-
inhalte des Staatsvertrages und des Maßnahmengesetzes. 
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Die erfolgreiche Gestaltung des Strukturwandels ohne Strukturbrüche setzt voraus, dass für 
Unternehmen ausreichend Gewerbe- und Industrieflächen zur Verfügung stehen. Dies gilt 
umso mehr als die Flächen auf den derzeitigen Kraftwerksstandorten erst nach dem Rückbau 
der Kraftwerke für die Ansiedlung von Unternehmen genutzt werden können. 
 
Da bei der Aufstellung des Regionalplans der Strukturwandel im Rheinischen Revier bei der 
Ermittlung der Bedarfe insbesondere für Gewerbe- und Industrieflächen noch nicht berück-
sichtigt werden konnte, muss ein zusätzliches Flächenangebot bereitgestellt werden. Der von 
der Landesregierung verabschiedete und nun im Landtag „liegende“ Änderungsentwurf zum 
LEP berücksichtigt dies und gibt der Regionalplanungsbehörde entsprechende Handlungs-
möglichkeiten.  
 
Mit dem Ende des Braunkohletagebaus und der Braunkohleverstromung werden wieder 
Räume zur Verfügung stehen, die derzeit unter Bergrecht liegen und der räumlichen Entwick-
lung entzogen waren. Hier besteht die einmalige Chance, diesen Raum im Rheinischen Re-
vier gemeinsam neu zu entdecken und einer in sich kohärenten, nachhaltigen Entwicklung 
zugänglich zu machen. Dazu sollen, auch wenn der Raum derzeit noch unter Bergrecht liegt, 
bereits jetzt unter Einbeziehung der vorangehend geleisteten Arbeiten z.B. des Rheinischen 
Sixpack und des Zweckverband Tagebaufolge(n)landschaft Garzweiler siedlungsstrukturell 
konzeptionell neu betrachtet werden. 
 
Da von wesentlicher Bedeutung ist, dass die Planungs- und Genehmigungsverfahren wesent-
lich beschleunigt werden und zudem die Vorstellungen des Regionalrats als künftig zuständi-
gen regionalen Planungsträger über die Gestaltung des Raumes in die Braunkohleplanung 
einfließen sollen, ist es bereits heute geboten, sich mit dem vorgenannten Raum planerisch 
zu befassen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 gez. 
 
 

Hans Hugo Papen Hans Lothar Schiffer 
Vorsitzender der  Vorsitzender der  
CDU-Regionalratsfraktion FDP/FW-Regionalratsfraktion 
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